
 
 

***    Konditionen und Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)     *** 
 

Getränkepreise:             *Die Getränke  (ausser grössere Mengen Cüpli, Cocktails und 
Filterkaffe)  müssen  nicht vorbestellt  werden !! 
Bier vom Fass („Unser Bier“ - Amber) im Glas 2,5 dl CHF. 3.50, Bier („Original“ - 
Feldschlössli) und Bier alkoholfrei in der Flasche 3,3 dl CHF. 3.80, Bier -Mix (Panaché, 
Radler) im Glas 2,5 dl CHF. 3.80, Rot-/ oder Weisswein „Yvorne“ 5,0 dl CHF. 18.50 - 
im Glas 1 dl CHF. 4.75, (*) Cüpli Prosecco/Freixenet oder ähnlich im Glas 1,25 dl         
CHF. 6.50, pro Flasche 7,5 dl CHF. 32.50, (*) Cüpli Champagner z.B. Moet/Bertin oder 
ähnlich im Glas 1,25dl CHF. 12.50, pro Flasche 7,5 dl CHF. 62.50, (*) diverse Cocktails 
(Auswahl/Preise und Ausschank (=*) nur auf vorherige Anfrage – detailliertes Angebot 
siehe Anlage bei „zus. Info’s“) - mit/ohne Alkohol Süssgetränke (Blöterliwasser: Cola, 
Cola-Light, Cola-Zero Fanta, Citro, Rivella Rot u. Blau) pro 1 ½-L PET-Flasche  
CHF. 15.00 , O-Saft, Ice-Tea, im Glas 2,5 dl CHF. 3.50 - pro 1-L Tetra-Pak CHF. 12.00 
(Schorle wird an der Bar p/Glas gemischt), Mineralwasser ( mit/ohne Kohlesäure ) im 
Glas 2,5 dl CHF. 3.00 - pro 1 ½-L PET-Flasche CHF. 12.00,   Sirup für Kinder bis 12 
Jahre gratis, ansonsten im Glas 2,5 dl CHF. 3.00, Kaffee Creme/Espresso in der Tasse 
CHF. 3.50, Kaffee Latte Macchiata im Glas CHF. 4.50, „Filter-Kaffee“ pro Liter  
CHF. 14.50 (muss vorbestellt werden), Tee im Glas CHF. 3.00, Nüssli, Chips, Stigletti 
und Salzgebäck in der Schale (Kartonschale ca. 18 x 10 cm) CHF. 1.25. Es besteht keine 
Konsumationspflicht – Trotzdem: eigene Getränke dürfen nur in Absprache (welche 
schriftlich von uns (SBL) rückbestätigt wird) an Bord konsumiert werden!!!) Wir 
haben alle, in der angehängten Konditionsliste aufgeführten Getränke und 
Salzgebäcke an Bord und müssen (mit Ausnahmen (=*)) somit nicht vorbestellt werden! 
Wir schenken die Getränke nur gem. Wunsch des Kunden aus. Sie müssen also nicht 
zwingend vor dem Charter eine Getränkebestellung aufgeben – AUSSER – (=*), 
Apéro-Häppchen/Essen sowie grössere Mengen „Cüpli“, Cocktails – wg. frischen Früchten 
– sowie Filterkaffee müssten aber aus logistischen Gründen vorbestellt werden, oder wenn 
Sie besondere Wünsche haben,  - z.B. Ausschank „nur“ eines bestimmten Getränkes, z.B. 
keinen Alkoholausschank usw... - fragen Sie uns; wir erfüllen „fast“ alle Ihre Wünsche! 
Kein Alkohol-Ausschank an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren!! Getränke werden 
ohne Eiswürfel serviert. Sie können auch eigene Getränkewünsche anbringen . Preise dann 
nach Absprache. Im Charter ist Service-/Barpersonal (siehe  unten wg. Anzahl) im 
**Thekenausschank** inbegriffen.. Jeder Gast holt sein Getränk an der Bar – wir servie-
ren selbstverständlich wenn es die  Situation erlaubt  auch „an Deck“ direkt bei Ihren 
Gästen. Preise Apéro-Gebäck/Essen:  - verlangen Sie ein Angebot für Essen „mit Allem 
drum und dran“ via Catering. Frühzeitige (je nach Caterer mehrere Tage/ Wochen) 
Vorbestellung/Reservation unbedingt nötig !, Wir haben keine Küche an Bord! Die 
„Apéro-Gebäck“-Preise gem. beil. Anhängen können von den Caterer jederzeit angepasst 
werden – ohne Gewähr ! In allen Getränke-, Apéro-Gebäck- und Essenpreise ist die 
Mehrwertsteuer (MWST) bereits enthalten (= „inkl. MWST“).  
   
Allgemeine Bestimmungen, Charterpreise/Tarife, Zusatzkonditionen und Info’s – 
AGB’s:  Sie chartern jeweils das ganze Schiff - einen Schlepper (kein Passagierschiff) 
umgebaut zum Charterschiff - der für max. 75 Personen zugelassen ist. Platzangebot für 
Apéro 75 P., für Bankett mit Essen empfehlen wir bis max. 50 P. -  ca. 36/40 Personen ist 
ideal. Der Kunde ist über die Platzverhältnisse an Bord genauestens informiert – deshalb 
empfiehlt SBL einen  Ortstermin an Bord vor Charterabschluss! Bei normalen Umständen 
empfehlen wir, in gemächlichem, dem Wasserstand angepasstem, ruhigem Tempo 
und dadurch angepassten Lärmimmissionen zu fahren, damit Sie die Schifffahrt richtig 
geniessen können! Bei Verhinderung durch höhere Gewalt (Sturm, Nebel etc.) und bei 
schifffahrtstechnischen Problemen (z.B. Schifffahrts-/Schleusensperren, längeren Schleu-
senaufenthalten und ähnliches als üblich, Hoch-/Niederwasser - Hochwasser ab Marke I, 
bei extremem Treibgut im Fluss, bei technischen Pannen wie Motorschaden etc. an Bord) 
können Schifffahrtsbetrieb Ludwig und Logistik GmbH  und die Reederei (beide SBL 
genannt) nicht belangt werden. Vorauszahlungen werden bei einer Annullation des 
Charters durch die SBL aus obigen Gründen dem Kunden zurückerstattet. Bei Verspätung 
des Kunden von über  15 Minuten ist SBL – damit die Zeiten/Ort für einen evtl. 
anschliessend auszuführenden Charter mit einem anderen Kunden eingehalten werden 
können - berechtigt, die Fahrt ohne Gäste/Kunde anzutreten und/oder dement-
sprechend die geplante Route einzukürzen. Einsteigemöglichkeit beim nächstgelegenen 
Schiffsanlegesteiger auf Order des Kapitäns. Der Kunde verpflichtet sich, die 
vollumfänglichen Charter-Kosten zu übernehmen. Darum bitte pünktlich Einsteigen!! 
Wartestunden können mit CHF. 500.-- pro angefangene Stunde dem Kunden berechnet 
werden. Wichtig!!!: Bei Grenzübertritt/Fahrt im Grenzgewässer den Pass oder ID nicht 
vergessen! Wenn wir Pass-Kontrolle erhalten und jemand den Pass/ID vergessen hat, kann 
es Probleme und Unannehmlichkeiten geben! Warenmitnahme bei Grenzübertritt nur 
innerhalb der jeweiligen Zolltoleranzen. Sollte unerwartet ein Schiff der Basler 
Personenschifffahrt AG (BPG) gleichzeitig mit uns am Schiffsanlegesteiger (zwischen 
Rheinfelden und Weil) anlegen wollen, haben diese obg. Schiffe Vorrang und der Ein-
/Ausstieg kann sich dadurch kurz verzögern. Auch ist ein Boarding via ein anderes Schiff 
oder je nach Wasserstand am Schiffsteg mit Niveauunterschied nicht möglich. Bitte 
beachten Sie, die MS Froschkönig hat kein Vorschleusungsrecht.; deshalb die 
(erwartete/geplante  Zeit/Time) Ankunft „ETA“  (=„Estimated time of arrival“ !  
 
Charterkosten für Schifffahrt  - „Fahrcharter“:  
1 Stunde CHF. 800.-- , 1 ½ Std. CHF. 1’250.-- , 2 Stunden CHF. 1’500.-- ,  2 ½ Std.  
CHF. 1’900.-- ,  3 Stunden CHF. 2’100.-- , 3 ½ Stunden CHF. 2’450.-- , 4 Stunden  
CHF. 2’700.--, 4 ½ Stunden CHF. 3’000.--  jede weitere Stunde zusätzlich CHF. 500.--  
resp. jede weitere ½ Stunde zusätzlich CHF. 250.-- . Im Charterpreis ist das Service-
/Barpersonal (SP) bei Getränkekonsum gem. u.  Angebot - bis 35 Personen 1 SP, ab 36 bis 
75 Personen 2 SP - hinter der Bar-Theke inbegriffen. Zusätzliches SP wird extra berechnet. 
Charterkosten für die o.e. „Schifffahrt“ sind mehrwertsteuerbefreit (= „MWST-
befreit“).   

Charterkosten „Liegen am Steg“ – d.h. ohne Schifffahrt (also nur Liegecharter): 
Mindestliegecharter/Berechnung 3 Stunden          (= CHF. 1'400.-- ). Bei Liegecharter 
Service-/Barpersonal nicht inbegriffen. Für die 1.e Liegestunde CHF. 800.-- plus evtl. 
CHF. 35.--/Std. pro Servicepersonal. Jede weitere, angefangene Liegestunde CHF. 300.--  
plus CHF. 35.--/Std.  pro SP. Wir empfehlen bis 35 Personen 1 SP,  ab 36 bis 75 Personen 
2 SP. Auf Wunsch des Kunden zus. SP, wird extra berechnet.  Bei Angebot 
Catering/Essen an Bord oder im Restaurant via SBL  empfehlen wir je nach Wunsch 
diverse Caterer/Restaurants. Es ist „fast“ alles möglich! Bei Angebot Getränke und/oder 
Catering-Essen via Kunde berechnen wir je CHF. 5.--  Zapfengeld resp. Besteck-
(Teller)Geld pro Person (inkl. Kinder). Stundenansatz für zusätzlichen Service-/ 
Barpersonal (SP) CHF. 35.--  pro angefangene Stunde. Charterkosten bei „Liegendem 
Charter“ und bei „Wartestunden“ = plus 8% MWST. 
Bei „Verköstigung“ (z.B. Getränke/Apérogebäck/Essen usw.) sowie „Unterhaltung“ 
(z.B. Live-Musik usw.) an Bord, sowie „Zapfen-/Besteckgeld“ und „Einsatz 
Servicepersonal“ = „inkl. MWST“ (MWST-Satz gemäss MWST-Verordnung) ist im 
o.e. Preis inbegriffen. Rechnung wird „inkl. MWST“ ausgewiesen. Vergünstigungen: 
Keine – auch Swiss-Boat-Pass, Halbtax-Abonnement der Schweiz. Transportunter-
nehmungen, SBB-Generalabonnement, AHV-Ausweis usw. berechtigen an Bord nicht 
für Vergünstigungen. Die Fahrtdauer, und die in den Offerten angegebenen 
An/Abfahrtszeiten sind indikativ, berechnet bei normalem Wasserstand (Pegel Rhein-
halle 5.90 Meter) und realistischen Fahr-/ und Schleusenzeiten. Die Dauer der Fahrt kann 
sich durch unvorhergesehene Ereignisse (z.B. wegen höherem Wasserstand (über Pegel 
Rheinhalle 6.50 Mtr.), zus. Manöver von/wegen Dritten am geplanten Steg, Kursschifffahrt 
nicht auf Zeit am Steg, technischen Problemen, längerem Schleusenaufenthalt usw. ver-
längern oder die Fahrt kann deswegen nur verspätet oder gar nicht aufgenommen 
resp. beendet werden - SBL berechnet keine Mehrkosten/Zeit und stellt kein Ersatzschiff 
– der Kunde kann keine Haftungsansprüche (auch keine Folgekosten) geltend machen. Wir 
haben zwei Toiletten an Bord, welche via einer (steilen) Treppe erreichbar sind! Das Schiff 
ist daher nur bedingt rollstuhlgängig – Toiletten nicht rollstuhlgängig !  Anzahlung 
oder Begleichung von ganzem Charterpreis vor Antritt des Charters wird von SBL 
vorbehalten. SBL nimmt sich das Recht vor (wird schriftlich mitgeteilt), das Schiff vor 
Begleichung des ganzen Charterpreis nicht vorzulegen! Bei Zahlungsverzug ab 14 Tage 
nach Rechnungsdatum berechnen wir für Mahngebühren mind. CHF. 50.-- pro 
angefangenen Verzugsmonat. Bei (zu kurzfristiger) Charter-Annullation und Verzö-
gerung der Abfahrtszeit durch den Kunden wird SBL die daraus entstandenen Kosten 1:1 
an den Kunden weiterbelasten. Vorreservation, Charterbestätigung und Annullationen 
gelten nur, wenn von SBL schriftlich (rück-) bestätigt! Annullationskosten vor 
Charterbestätigung keine. Nach erhaltener Charterbestätigung 50 % vom Bruttocharter bis 
14 Wochentage und früher vor Charterbeginn. Charter-/ und Catering-Annulationen ab 
13  Wochentage und weniger vor Charterbeginn werden bis zu 100% gemäss Aufwand 
an den Kunden weiter berechnet. Preisänderungen und Änderungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen bleiben jederzeit vorbehalten. Bezahlung der Konsumation an 
Bord in EURO möglich. Der Kunde akzeptiert den Wechselkurs, der von SBL an Bord 
festgelegt wird. Die Cateringkonditionen von gecharterter Cateringfirma durch SBL für 
den Kunden bleiben vorbehalten. Beweispflichtig für die Annullation ist der Kunde mit 
einer Eingang-/Erhalt-Anzeige von SBL. Die Charterbestätigung resp. Charter-
annullation von SBL wird wenn möglich per Email (durch Lesequittung oder Bestätigung 
im Textinhalt), wenn so nicht möglich, per Post und Gegenzeichnung des Kunden 
quittiert. SBL akzeptiert keine AGB’s von Dritten.! Wenn nicht anders vereinbart, ist die 
Vorreservation bis auf schriftlichen Abruf oder bis schriftlichen Erhalt der 
Charterbestätigung resp. Charterannulation gültig. Charter 365 Tage/Jahr möglich. Wir 
empfehlen, der Witterung angepasste Kleidung zu tragen - durch die (rundum) Planen, 
welche auf Wunsch aufgemacht werden können, ist Zugluft und/oder leichter Spritz-
wassereintritt möglich. Vor allem im Winter auf dicke Schuhsohlen achten (Eisendeck). 
Heizung mit Warmluft.  Haftung, Aufsichts-/Sorgfaltspflicht: Jeder Fahrgast ist selber 
für sich und seine Sachen verantwortlich (keine Garderobe). SBL übernimmt dafür keine 
Haftung. Kinder + aufsichtspflichtige Personen dürfen sich nie unbeaufsichtigt an Bord 
aufhalten. Beim Ein-/Aussteigen ist grösste Vorsicht geboten. Hinauslehnen ist strengstens 
verboten. Hunde sind auf Zusehen unter Aufsicht und an der Leine an Bord erlaubt. Unser 
Schiff ist kein Touristenschiff - Kommentare werden nur auf besonderen Wunsch des 
Kunden und Vereinbarung - gegen Aufwand abgegeben. Den Weisungen des Kapitäns ist 
Folge zu leisten. Allfällige Reklamationen müssen direkt an Bord beim Kapitän angezeigt 
werden. Spätere Reklamationen werden nur in Ausnahmefällen akzeptiert. Der Kunde ist 
verpflichtet,  die in den  AGB’s  enthaltenen Weisungen an seine Gäste an Bord 
mitzuteilen und übernimmt dafür stellvertretend für die Wiedergabe der Info die 
Verantwortung. Der Kunde ist mit den Allgemeinen Bestimmungen  (AGB neueste 
Fassung) und dem Inhalt der Charterbestätigung (per Email oder per Post)  ( spätestens 7 
Tage nach Erhalt) einverstanden, welches Bestandteil des Charters sind. Charter-
Rechnung ist ohne Abzüge sofort zahlbar! Preise in  Schweizer Franken.  Alle Kondi-
tionen und AGB’s – vor allem die Preise und Tarife von SBL (sowie auch von Dritt-
anbieter – wie z.B. Caterer) ist die jeweils neueste Ausgabe gültig – und können u.U. aber 
ohne Voranmeldung „per sofort“ angepasst werden. Für alle definitiv bestätigten Charter 
gelten die mit der Charterbestätigung vereinbarten Konditionen.       
 
Anwendbares Recht ist das Schweizerische. Erfüllungsort und Gerichtsort ist Rhein-
felden (CH).  Kaiseraugst, mutiert/gültig per 1. Januar 2012. 
 


